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Nach dem Umbau, veranlasst durch d'e Heimatschutz-Sektion St. Gallen
Après la reconstruction initiée par la section de St-Gall.

Verfügung. Was dann geschehen ist, zeigt der Vergleich der beiden nebenstehenden

Bilder: der Treppengiebel mit seiner unvorteilhaften Ziegelabdeckung wurde
entfernt und durch ein vorspringendes Dachgesimse ersetzt. Durch die Wegnahme der
Vordächer über den Fenstern, und Vereinfachung der steinernen Fenstereinfassungen
konnte ein erhebliches Mass ruhiger Fläche gewonnen werden, in der die einfache

Beschriftung zu guter Geltung kommt. Nach diesen Aenderungen an den verschiedenen

Architekturteilen erfuhr das ganze eine farbige Fassung in einem Blaugrau von
mittlerer Tonstärke in diskreter Anpassung an die Umgebung. K. G. - Z.

^mftifdjer 1f)eimatfd)u&
In einem der letzten Hefte der Zeitschrift «Württemberg», herausgegeben von der
Gesellschaft der Freunde des Württembergischen Landesamts für Denkmalpflege,
stehen folgende träfe Worte:
«Zirkusreklame. Die Zirkusreklame, die der Bevölkerung das Erscheinen irgendeines Zirkusunternehmens

ankündigt, ist eine der unerträglichsten und gröbsten Verunstaltungen unserer Orts- und
Landschaftsbilder. So haben in diesem Sommer der Zirkus Busch und der Zirkus Krone weite Teile
unseres Landes mit ihren riesengrossen, grellfarbigen und unkünstlerischen Plakatzetteln überschwemmt,
Scheunentore, Holzschuppen in freier Landschaft, Bretterzäune, Mauern, Gebäudewände aller Art
überklebt. Das schlimmste aber ist, dass die Papieranschläge monatelang bestehen bleiben, im Regen
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Verfügung. Vas clann gescbeben isr, ^eigr 6er Vergleich 6er bei6en nebensreben6en

LiI6er: 6er IVeppengiebel rnir seiner unvorreiibafren ÄegelabclecKung vur6e ent-
fernt un6 clurcb ein vorspringen6es Dacbgesimse ersetzt. Durch 6ie Vegnabme 6er
Vor6äcber üher 6en bensrern, un6 Vereinfachung 6er steinernen Fenstereinfassungen
Konnte ein erhebliches IVlass ruhiger bläcbe gewonnen verclen, in 6er clie einfache

öescbriftung ?u guter (Geltung bommr. 1>sacb 6iesen Aen6erungen an 6en verscbie-
6enen ArcbireKturreilen erfubr 6as gan^e eine farbige bassung in einern ölaugrau von
mittlerer lonsrärke in clisbreter Anpassung an 6ie Umgebung. /<. -

Praktischer Heimatschutz.
In einem 6er letzten llefte 6er ^eirscbrifr «Vürrremberg», berausgegeben von 6er
(-esellscbaft 6er ?reun6e 6es Vürttembergiscben ban6esamts für Denkmalpflege,
steben folgen6e träfe Vorte:
«Är^«jre^/amc>. Oie ^iricusreklame, ciie cier Bevölkerung das LrscKeinen irgendeines ^iricusunrer-
nekrnens anicündigl, isr eine cier unerlrägiickslen unci gröksren Verunsrairungen unserer Orrs- unci
KandscKakrsKiider. 8« Kaken in diesem 8«mmer der Zirkus LuscK und der Zirkus Krone veire 1/eiIe
unsere» Landes rnir ikren riesengrossen, greiikarkigen und unicünsr>eriscken?!aliar?errein ükersckvemmr,
8cKeunentore, Ilol^scKuprien in freier KandscKatr, örerrer?aune, dauern, LeKäudevände aller Arr
überKIebr. Oss scKIirnrnsre aker isr, dass die LapieranscKIäge monareiang KesreKen KieiKen, im Kegen
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sich allmählich in Fetzen ablösen und so den schlechten Eindruck noch wesentlich verstärken. Es ist
ausserordentlich schwierig, sich dieses groben Unfugs zu erwehren. Aus dieser Erkenntnis heraus hat
das badische Bezirksamt Pforzheim den Zirkus Busch nur unter der Bedingung hereingelassen, dass

nur genehmigte Plakate angebracht werden dürfen und dass das Zirkusunternehmen einen erheblichen
Geldbetrag hinterlegt, von dem die Entfernung der Plakate bezahlt und etwaige Strafgelder
zurückbehalten werden können. — Dieses Verfahren verdient auch in Württemberg Nachahmung, denn es

ist der einzig sichere Weg, um die Verunzierung unseres Landes in grösserem Umfange zu verhindern
und vor allem auf einen kurzen Zeitraum zu beschränken.»

Wie wäre es, wenn man nicht nur im schönen und gescheiten Schwabenlande,
sondern in der ebenfalls schönen und durch ihren praktischen Heimatschutz auch bei

unsern Nachbarn sonst so vorteilhaft bekannten Schweiz der grauenhaften wilden
Zirkusreklame, die mehr als alle anderen schlechten Reklamen unsere Strassen, Dörfer

und Städte schändet, mit der gleichen wirkungsvollen und ohne jede weitere
Gesetzgebung oder Verordnung anzuwendenden Waffe den Garaus machen würde?
Es brauchte nur jede Gemeinde, bei der ein Zirkus um die Spielerlaubnis einkommt,
diese Erlaubnis nur unter der Bedingung zu geben, dass der Zirkus in seinem ganzen
Einzugsgebiet keine andere Plakatierung als auf den behördlich gestatteten
Plakatwänden und -säulen vornehmen darf. Eine solche «Vertragsklausel» kann in der
Schweiz den Zirkussen usw. um so eher auferlegt werden, weil bei uns nicht nur die

grösseren und kleineren Städte, sondern sozusagen jedes wichtigere Dorf unter
Genehmigung der Gemeindebehörden mit ästhetisch und technisch einwandfreien und
in genügender Zahl vorhandenen Plakatstellen versehen sind, was in allen der
Schweiz benachbarten Ländern, nicht ausgenommen Deutschland, nur in sehr

beschränktem Masse der Fall ist. E. E y.

l&tv T^etmatfd)uß in Ott ßefvoci^
Schutz der Bielersce-Ufer. In Nidau kamen am
24. Mai Vertrauensleute aus allen Schichten der
Bevölkerung der Uferkantone zusammen, um
sich der Erhaltung der Seeufer anzunehmen, die
in schwerem Masse gefährdet sind. Der Vorsitzende,

Grossrat Th. Abrecht, Stadtschreiber in
Biel, beleuchtete die Notwendigkeit rechtzeitiger

Schutzmassnahmen, sowohl des Staates wie
der Gemeinden und Privaten. Zur Besprechung
hatten sich Kantonsbaumeister Egger und Dr.
Schorer, Sekretär der kantonalen Baudirektion,
eingefunden.
Egger erläuterte an Hand einer übersichtlich
kolorierten Karte den Plan der kantonalen
Behörden, der ebenso grosses Interesse wie
Zutrauen fand. Mit Rücksicht auf die heutigen
Verhältnisse wird an Stelle eines gleichmässigen
Uferweges die Erschliessung und Freihaltung
unterschiedlicher Uferstreifen für die
Allgemeinheit als gegeben erachtet. Strecken von
Gemeinden — wie solche Biel und Nidau in
vorbildlicher Weise sich gesichert haben — wechseln

ab mit solchen, die, ganz oder teilweise

überbaut, in Privatbesitz übergegangen sind oder
noch den Ufergemeinden gehören. Aussichtsreiche,

bis jetzt glücklicherweise freigehaltene
Strecken sollen durch Bauverbot gesichert
bleiben; an andern Orten kann einzig durch
vernünftige Alignementspläne der drohenden

Absperrung und Verschandelung unseres schönen
Sees Einhalt geboten werden. Günstige Bade-

plätze oder schöne Aussichtspunkte sollen auf
staubfreien Spazierwegen oder besondern Fahr-
strässchen erreichbar sein. Vorsorglicher
Massnahmen bedarf auch das Rebgelände, das durch
die prächtig angelegte Höhenstrassc eben neu
erschlossen wird. Auch hier muss der drohenden
Ueberbauung seewärts und der Beraubung der
freien Aussicht vorgebeugt werden.
Die rechtliche Seite des Uferschutzes beleuchtete

in einigen Worten Dr. Schorer, betonend,
dass die gesetzlichen Vorschriften nicht in den

Händen des Kantons, sondern der Ufergemeinden

liegen durch Aufstellung von Baureglcmen-
ten und Bebauungsplänen.
Die rcje benutzte Aussprache brachte noch
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sicb allmählich in Lernen ablösen unci so cicn schlechten LincirucK noch vcscnclicb verstärken, Ls is^

ausserorcientlich schvicrig, sicK ciiescs groben Onfugs ?u ervehren, Aus ciicser LrKennrnis heraus Kar
cias baliische Bezirksamt pfor?heim cien Zirkus öusch nur unrer cier bcciingung hereingelassen, ciass

nur genehmigre plakare angebracht vercicn ciürfen unci ciass cias ÄrKusunrerncbmcn einen erheblichen
Oelciberrag hinterlegt, von ciem ciie Lnrfernung cier plakare be?ablr unci ervaige Zrrafgelcier Zurück-
bebalren vercien Können. — Oieses Verfahren verciienr auch in Vllrrremberg Nachahmung, cienn es

isr cicr einzig sichere Veg, um ciie Verunzierung unseres Lancies in grösserem Omfangc ?u vcrh!ncicr:i
unci vor allem auk einen Kursen Zeitraum ?u beschränken,»

Vie väre es, venn man nicnr nur irn scbönen uncl gescbeiren öcbvabenlancie, son-
ciern in cler ebenfalls scbönen uncl clurcb ibren prabriscben rleimarscbur? aucb be!

unsern I>sacbbarn sonsr so vorreilba5r bebannlen 8cbvei^ cler grauenbafren vilclen
^irbusreblame, clie rnebr als alle ancleren scblecbren R,ebiamen unsere Strassen, Oör-
fer uncl 8räclre scbäncler, rnir cler gleicben virbungsvollen uncl obne jecie veirere
deser^gebung «cler Verorcinung an^uvenciencien Vai-ie clen daraus rnacben vurcle?
Ls braucbre nur jecie demeincle, bei cler ein Airbus urn clie öpielerlaubnis einbommr,
ciiese Erlaubnis nur unrer cler öeclingung 2u geben, class cler Airbus in seinem ganzen
bin^ugsgebier beine anclere Llabarierung als auf clen bebörcilicb gestarteten Llabar-
vänclen uncl -säulen vornebmen ciarb bine solcbe «Vertragsbiausel» bann in cler

8cbvei^ clen Airbussen usv. um so eber auferlegt verclen, veil bei uns nicbr nur clie

grösseren uncl bleineren 8täclre, sonciern sozusagen jecles vicbrigere Dorf unrer de-
nebmigung cler demeinciebebörclen mir äsrberiscb uncl recbniscb einvanclireien unci

in genügencier ^abl v«rban6enen Llabatsrellen verseben sincl, vas in allen cler

öcbvei? benachbarten bänclern, nicbr ausgenommen Oeurscblancl, nur in sebr be-

scbränbrem lViasse äer ball isr, V,

Der Heimatschuß in der Schweiz
8cKut? cier öielersee-Oker. In IXiclau Kamen am
24, iVIai Verrrauensleure aus allen öckichren cier

LevölKerung cier LifcrKanrone Zusammen, um
sich cicr Lrhalrung cicr äeeufer anzunehmen, ciie

in schverem iViasse gcfährcier sinci, Oer Vorsir-
?encie, Orossrar t"h. AKrecKr, äracirschreikcr in
Liel, beleucbrere ciic rVorvenciigKcir rechr?eiri-
ger 8chur?massnahmcn, sovohl cics öraares vie
cier Oemeincien unci privaten, ?ur Besprechung
harren sicb KanconsKaumeisrer Lgger unci Or,
öcborer, öekrerär cier Kantonalen öauciirekrion,
cingefuncien,
Lgger erläurerrc an LIanci einer übersichtlich
Kolorierren Karre cien Llan cier Kantonalen öe-
börcien, cier ebenso grosses Inreresse vie ?u-
rrauen lanci, IVIir KücKsicbr auf ciic beutigen
Verbälrnisse virci an örelle eines gleiclunässigen
Llferveges ciie Lrschliessung uncl Lreihalrung
unrerschiecilicher Lifersrreifen für ciie Allge-
mcinheir als gegeben erachtet, ötrecken von Le-
mcincien — vic solcbe Biel unci rViciau in vor-
bilcilicber Veise sicb gesichert haben — vech-
scln ab mit soicben, ciie, gar>? ocicr reilveise

überbaut, in privsrkesir? übergegangen sinci ocier

noch clen Lifergemeincien gehören, AussicKrs-

reiche, bis jet?r glücklicberveise freigehaltene
strecken sollen ciurch öauvcrbor gesicberr biei-
Ken; sn anciern Orten Kann einzig ciurck ver-
nünfrigc Alignemenrsplänc cier cirokencien Ab-
Sperrung unci VerscKanclelung unseres scbönen
öees Linbalr geboten vercien, Oünsrige öacie-

plär?e ocier scköne Aussichtspunkte sollcn auf
staubfreien 8pa?icrvcgcn «cier besonciern Labr-
srrässcbcn erreichbar sein, Vorsorglicber iVlass-

nahmen beciark aucb cias Kebgeläncie, cias clurcb
ciic präcbrig angelegre I^öhensrrassc eben neu
erscblossen virci, Aucb bicr muss cicr cirohencien

Oeberbauung seevärrs unci cier Beraubung cier

freien Aussiebt vorgebeugt vercien,
Oie rcckrlicke Zeire cies LIfcrscbur?es beleucb-
rere in einigen Vorren Or, LcKorer, Keronenci,
ciass ciie gesetzlichen Vorscbrifren nickt in cien

Häncien cies Kanrons, sonciern cier LIfergemein-
cien liegen ciurch Aufteilung von Laurcglemcn-
ten unci Bebauungsplänen,
Oie reze benutzte Ausspracbe bracbre nocb
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